
	
	

 

 

 

Elternbrief 
Einführung des landesweiten Verbots von Waffen, 
Messern und gefährlichen Gegenständen an Schulen 
in Hessen 
 

Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

zum Beginn des Schuljahres 2025/2026 tritt in Hessen ein landesweites 
Verbot für das Mitführen von Waffen, Messern und anderen 
gefährlichen Gegenständen an allen öffentlichen Schulen in Kraft. Dieses 
Verbot wurde durch das Hessische Ministerium für Kultus, Bildung und 
Chancen erlassen und soll dazu beitragen, die Sicherheit und das 
Wohlbefinden aller Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. Die 
entsprechenden Informationen darüber stehen seit Beginn des 
Schuljahres auf unserer Homepage. 

Was ist verboten? 

Ab dem 18. August 2025 ist es untersagt, folgende Gegenstände mit in 
die Schule zu bringen oder auf dem Schulgelände zu führen: 

• Waffen im Sinne des Waffengesetzes (z. B. Schusswaffen, Messer, 
Schlagstöcke, Elektroschockgeräte, Hieb- und Stoßwaffen) 

• Gefährliche Gegenstände wie Feuerwerkskörper, Chemikalien, 
Soft-Air-Waffen und Munition 

• Nachbildungen von Waffen, die mit echten Waffen verwechselt 
werden können 

Das Verbot umfasst auch alle gefährlichen Gegenstände, die potenziell 
für Gewalt eingesetzt werden können, wie Messer aller Art, Stahlruten 
oder Totschläger. 

Konsequenzen bei Verstößen 

Verstöße gegen dieses Verbot werden entsprechend den 
schulrechtlichen Bestimmungen mit pädagogischen und 
ordnungsrechtlichen Maßnahmen nach §82 Hessisches Schulgesetz 
verfolgt. Diese können bis hin zu einem temporären 



	
	

Unterrichtsausschluss oder einem Schulverweis führen. Im Verdachtsfall 
können auch Polizei oder Ordnungsbehörden eingeschaltet werden. 

Ziel des Erlasses 

Mit diesem Erlass verfolgt das Land Hessen das Ziel, die Schulen als 
sichere Orte zu gestalten, an denen Schülerinnen und Schüler frei von 
Angst und Gewalt lernen können. In Zeiten zunehmender 
gesellschaftlicher Spannungen und Herausforderungen ist es besonders 
wichtig, dass unsere Schulen ein Umfeld bieten, das von Respekt, 
Toleranz und Demokratie geprägt ist. 

Weitere Informationen 

Weitere Informationen zu diesem Erlass finden Sie auf der Webseite des 
Hessischen Kultusministeriums. Dort wird auch ein FAQ zur Verfügung 
gestellt, in dem detaillierte Fragen beantwortet werden. Wir bitten Sie, 
sich mit den Regelungen vertraut zu machen und Ihre Kinder 
entsprechend auf die neuen Bestimmungen hinzuweisen. 

https://kultus.hessen.de/verbot-von-waffen-messern-und-anderen-
gefaehrlichen-gegenstaenden 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. 
Gemeinsam können wir sicherstellen, dass unsere Schule ein sicherer 
und respektvoller Ort für alle bleibt. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 
Marc Eidenmüller 
Schulleiter 

 

 

 

 

 

 


